
Dieter Sterzel 
In neuer Verfassung? 
Zur Notwendigkeit eines konstitutionellen 
Gründungsaktes für das vereinte Deutschland' 

1. Die deutschlandpolitische Ausgangslage 

Mit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten am 3. Oktober dieses Jahres hat 

eine politische Enrwicklung ihren vorläufigen Abschluß gefunden. die jedem poli­

tisch denkenden Menschen vor einem Jahr, vor dem revolutionären Aufbegehren in 
der DDR, illusionär erscheinen mußte. Seit Adenauers strikter Ablehnung der von 

Stalin im Jahre 1952 den Westmächten unrerbreiTeten Offerte für einen Friedensver­

trag mit Deutschland, der einerseitS die in POtSdam festgelegten Grenzen bestätigen, 

andererseits aber auch eine Neutralisierung GesamtdeutSchlands herbeiführen 

sollte, schien die Aussicht auf die Wiedervereinigung für immer vertan . Das vom 

Kalten Krieg bestimmte politisch strategische Handeln der heiden Weltmächte und 

ihrer Verbündeten veniefte in der Folgezeit die Spaltung DeUTschlands und Euro­

pas. Vor diesem Hintergrund trugen die Imerpretationsbemühungen der herrschen­

den Meinung' und des Bundesverfassungsgerichts!' deo Anspruch auf die nationale 

Einheit~ unter dem Dach des fortbeSTehenden Deutschen Reiches unverändert 

aufrechtzuerhalten, Züge Kohlhaas'scher Rechc:sgewißheit. Sie konnren zu Recht 

als von einem deutschnationalen Politik- und Rechtsverständnis geprägte Ver­

schleierungsversuche kritisiert werden, mit deren Hilfe konrinuierlich seit 1945 die 
biuere Realität der sich aus dem verlorenen Krieg für Deutschland ergebenden 

Konsequenzen und der bei den Deutschen selbst z.u suchenden historischen Verant­

wortlichkeit für die deutsche Teilung aus dem politischen Alltagsbewußtsein ver­

drängt werden sollte. 
Erst die von der sozialliberalen Koalition eingeleitete grundsätzliche NeuorienTie­

rung der Ostpolitik im Jahre '970 führte z.u einer wirldichkeitsnäheren Einschät­

zung des deutschlandpolitisch verbliebenen Handlungsspielraumes. Das von der 
Regierung Brande/Scheel entwickelte politische Mjnimalprogr~mm zur Überwin­

dung der O s t-WestkonfrontaTion basierte auf der Respekticrung der seit 1945 in 
Europa bestehenden Grenzen. Die Osrverträge mit der UdSSR!, mit derVolksrepu­
blik Polen6 und mit der CSSR7 und insbesondere der Grundvertrag zwischen der 

, Übcrru-beJlert und ,k,u~lIsocrle F'''-'ung ~mC'S auf ,m<, deutschl,ndp"li(]schen T.gung der b.\ngeli· 
"h.n Ak.demlc Im S,arhnd Jn Nohlddco _m 1J, 6.199'" geh.hncn Vonngc •. 

, Vgl. hierzu D. 5"..,.e1, Fial JUS""" pere .. Germ,",.! on, M. F,onclu5·ßr:lnd u. a, (H"g,), RcchtsJ'olitik 
mit _aufrechtem G.\ng •• 1990, S, '5911., sOWIe ,lIgemeln zum Diskus510nssund N , P,cch. Finos Germ.­
nl.e) "" Jahrbuch iiie SO~ lalökonomle und G~scllschl(l5lh<,<>nc, 1985. 5, 1551. 

J V!;l. BVer{GE j. S, 81 (f.. 117: 11,5· 45 Ii., 11. 
i Er WIlede ,u. dem ml{ dem R.ng Cln" St.\.\tszleibeSlimmung ""sehen,n .. Wiederv<:r"'"'b"ngsgcbOI des 

GrundgcsclUS •• bgcle'H·l, vgl. BVerfGE J6, S. I {r., 17. S1:indigc Rechtsprc<:hung . 
S Mosk aucrVcnrag vOm 12 . 6. 1970. 
6 W,rscl\~ucr Vertrag v. 7. '!. ,,70. 
7 Pr.>ger Vene.\c v. 11 . ... 19?3 , 
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)86 Bundesrepublik und der DDR vom 8. 11. 1972, der die Existenz zweier deutscher 
Staaten mit gleichberechtigtem St.atus in der Volkergemeinschaft anerkannte, schu­
{en eine wesentliche Vorbedingung .zur Entspannung in Miue\europa, die dann in 
der Folge der Gorbatschow'schcn Neubestimmung der sowjetischen Innen- und 
Außenpolitik den grundlegenden Wandel der politischen Machrstrukturen in Mit-

. tcleuropa bewirkt hat. Die Bevölkerung der DDR kann dabei das historische 
Verdienst für sich in Anspruch nehmen. mit ihrem gegen die stalinistische Einpar­
teiendiktatur der SED erfolgreich durchgesetzren Anspruch auf demokratische 
Identität (»Wir sind das Volk~) die Forderung auf nationale Selbstbesrimmung der 
Deutschen (. Wir sind ein Volk«) neu auf die Tagesordnung der Weltpolirik gesetzt 
zu haben, 

Mit dem 3.0krober 1990, als Deu"Cschland in den Grenzen von 1990 vere!oigt 
wurde, gilt die Deutsche Frage als gelösl. Damit wird ein seit 194 S bestehender 
virulenter Unruheherd der internationalen Politik aus der Welt geschafft. Freilich 
revidiert dieses Darum nicht nur die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges, indem das 

vereinigte Deutschland weitgehend seine Souveränität zurückerhälts, sondern 
schafft mit der Netlkonstilulerung Deutschlands ein neues politisches und wirt­
schaftliches Machtzenrrum im Herzen Europas, das seinerseits politische Span­
nungslagcn zu erzeugen vermag. Denn der Zusamrnenschluß der als Folge des 
Zusammenbruchs und Untergangs des Deutschen Reiches im Jahre 1945 9 und als 
Konsequenz des KaJten Krieges [949 entstandenen beiden deutschen Staaten ist 
mehr als die bloße Vergrößerung der Bundesrepublik um das Gebiet der DDR, 
mehr als die Addition von 60 Millionen Bundesdeutschen und 17 Millionen DDR­
Bürgern; tatsächlich bildet sich nunmehr im Zuge der Integration der beiden 
deutschen Staaten ein neuer machtbewußter gesamtdeutscher Staat. '0 

l!. Ve1assungsrechtliche Würdigung des Einigungsprozesses 

I. Eine verfassungsrechtliche Würdigung des deutsch-deutschen Einigungsprozes­
ses kommt zunächst an der Feststellung nicht vorbei, daß dieser seit Beginn des 
friedlich-revolutionären Umsturzes in der DDR zielstrebig von der von CDU/CSU 
und FOP getragenen Bundesregierung vorangetrieben worden ist und diese aueh die 
verfassungspolitischen Rahmenbedingungen maßgeblich bestimmt hat. Bundes­
kanzler Helmu( Kohl sah die Stunde der Exeklwve gekommen und organisierte den 
Einigungsprm.eß weitgehend am Parlament und einer eher hilflos operierenden 

Opposition vo('"bei. Dies wurde ihm nicht zuletzt dadurch ennöglicht, daß die SPD 
seinem im Bundestag am 28. [ I. [989 überraschend vorgetragenen 10 Punkte-Plan" 
zur Wiedergewinnung der staatlichen Einheit auf der Basis einer privatwinschafclich 

g Der ,15 ErgebniS der ~+4 Verhandlungen .m u.9. 1')90 In Mo,k.u untenetchnete . Venr>g über die 
.b«hlicßcnde Regelung In be'l:ug ,ur DeulSchbnd. ZWISchen frankreIch, Großbrnanntcn, der UdSSR, 
den USA einersens und der JlRD und der DDR llldercrSelL< 'pnch, mAn. 1 >.war davon, d~ .d.u 
VerCln(C DeulSchland demgemäß volle Souv~r.im.;t üb., SOlne ,"n<ren und äußeren Angdegcnhclltn. 
<rh:;lt, nurunl ,ber on An. ! b<~ügl;ch der Sl>IlOmerung von Srreukräf.en .u( dcm Gebiet der lruhercn 
DDR wlchllgc Sou,'er~n"'lSb<sc.hränkunge.n '·or. 

9 Vgl. h,erLu D. S~r2tI, 1. ,.0 .. S, '19 Ir. 
10 Die Bedeutung, die diesem neuen M~c,hl7.entrUm on der Weh politik belgcmcl5en w,ni, druck ... eh ~uch 

on Überlegungen lUS, dlS neue DeUl.<chhnd .Is stondigc5 Mi.glied on den UNO-S,chcrhell5r>t aufLUnt'h­
mcn. 

11 BT-Si,zung v . l8. 1 J. "S" BT-Protokoll S. I} 010. 
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organisiereen WirtschaftsordnOng" kritiklos zustimmte und diese größre Opposi­
tionspanei sich bis heute nicht in der Lage fand, ein eigenständiges und überzeu­
gungskräftiges deutsehlandpolitisches Konzept zu en/wiekdn. Dic Grünen befrei­
tCJ) sich erst spät von ihren grundsät~lichen Vorbehalten gegenüber der deutschen 
Vereinigung - Vorbehalte, die für das Dilemma eines Großteils der linken beim 
Abschied von einem idealisierten bz\V. von der eigenen demokratischen Phantasie 
weitgehend ausgesparten DDR-Bild insgesamt kennzeichnend gewesen sind. 
2. Bei aller Zustimmung, die der gegen alle geschichtlichen Erwanungen auf Grund 
einer möglicherweise einmaligen weltpolitischen Konstellation zustandegekom­
mene Zusammenschluß verdient, darf man die Augen nicht davor verschließen, daß 
die Bildung des neuen gesamtdeutschen Staates mit einem schweren Geburtsfehler 
behaftet ist. Auch wenn das Urteil des Schriftsrellers Güntcr Gr:l.SS überzogen 

erscheint, daß die dem5che Einigung aufgrund eines Venassungsbruches zustande­
gekommen istI!, bleibt festzubalten, d~ß sie jedenfalls mit einer schweren Hypothek 
belastet ist. Denn sie ist ungcachcet der ausdrücklichen Feststellung des Bundesver­

fassungsgerichts, daß das von der Bundesregierung eingeschlagene Verfahren verfas­
sungsrechdich durch An. 23 S. 2 GG in Verbindung mir dem Wicdervereinigungs­
gebol ausreichend abgesichen ist", nicht im eigentlichen Sinn demokr:nisch fun­
dien. Das in dieser Hinsicht festzustellende Legitimationsdefizit steht in auffälligem 
Widerspruch LU den Intentionen des demokratischen Aufbruchs in der DDR im 

Herbst des vergangenen J ahrcs. Ocr revolutionäre Elan des Umbruchs, der dem 
»wirklichen Volkq (Marx) die Chance zur Selbstherrschaft eröffnet hatte, hat der 

Logik technokratiscb begründeter Sachzwänge weichen mussen. 
Der von der Bundesregierung und vom GroßteiJ der westdeutschen Staatsrechtsleh­
rer lj von Anfang an· favorisierre Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gemäß 

., Mi. d,n sronentlt 'J"ilich noch fUr erforderlich gehaltenen ZWISchenschnllen kOnJödtral,,~r Struklu­
ren, die SIch zu ~U1Cm födtr:Jltv.n Stlltenverbund fonennv.ckeln solhen. 

'3 G . Gross, KI~m< N"'tb.oschmutzerrede, geh~lten In Pms :un '!.9. '990, .bgedruc1u .n der tu v. 
,8.9."90 (Dokum~nw,on). 

14 B'>chluß v. )8. 9, '990 In d<m von MdB Cz". U . 1 . • ngestrL"f1gten Org:m'lrt"lI 7-ur VeNa.ssuJ)gsmalligkell 
de$ Eimgungsvertr.g, ... ; der Beschluß IS' In dcr FAZ v. 'C.9. 1990 ,n, Wonbul verö{f~ntlicht. 

'1 Jn emer .uf 100mllv~ vOn llst'n'c< vcrf.1! •• ETkl:irung von '00 wCSldcutSchen S':1Jlsrech •. ,lehrrrn h,eß 
es: .Dcr Belln" oach Artikel 1.\ 's' der nchllge Weg zur dcutschen Einhm .• Die Weh v. ,S . .\. '990. -111 
der vor .Uem .ul d.en Dokumeotallonsscl'co der großen Tageszellungen und d<r helden lib .... len 
Wochrnultungen gcflih".n verf2.<sungsrcehtlichcn KonlrO\·Cge über Jie Wege zur Wiederver<lnlgung 
~'.nden SICh von Anbng .n ZWei gegensätzli che PO'lllonen gegenüber : Ocr mehrhe,tlich ko",crv.nvc 
Flügel Jer we51deuuchen S'a>ts rech"J.h,cr plädierte Jür den Beunu nach An. 2} GG als dem eInlache­
ren Weg, ,.gI. j.1«nillc, Wenn Im Sire" über den Weg d .. ZIel vcr)orengeh t, FAZ v. 1 l.~. 1990, S. '4; 
de"., Abmnunen, ohne zu enucllCldcn? Die Zelt v. S. 6.199°, 5.10; ders., SlJJt.selll hcll und Verlas­
<ungskonnnu,.a" WDS,RL H. 49 (1990, DeulSchl . nds "Iuudle Verfossung.lage), S. }9 1f·, lS ß ff., S. 66; 
d~I"$., Verf:t.<suogsreeholiche Wc-ge zur deUlschtn Einh.", KntV '990, S. I1J 11.; ders ., SdbSlprelSg3be 
des GrundgeseL~e,? FAZ v. ,8.8. '990, S .• 0; P. Ler~he. BCIln" d.". DDR und d».u ein VolksenlSchc,d' 
FAZ v. 27.4. '990, S. 10; R. Sehol? Im Sp,egel~.spr.ch .ISI d;>.< Volk untcrgc-gangcn? mit U. K. r"'uß, 
\VI. Ullmann, Dcr SpIegel v. 1'. 5· '990, Nr.' I, S. 45; eh. S'arck, DeulSchbnd ,ul d.-m Wege ZUr 
SI~>llichen Einheit. JZ '990, $. H91{., .\lS ; Ch. Tomusehll, WeGc zur d.ul<chcn EinhelI, VVDSIRL 
H. 49 ('990), S. 701/., LS " fe. u. J' H., S. 991. Ch. Degenh,n, Verf:lSsungsfr~gco der deutschen Emheu, 
DVlIl. '990, S. 97311. Demgegenüber hIelten lalgende Au,oren den Weg gemiß An. 146 GG Ir" 
Inler"sse der demokrwsch,·n lcgJtlm~llon de. Einlgungsprozcsses für unerhß~ch od~r zummd<St für 
wün,ch.nswen: E. W. Böcktn(örde, D. Gnmm, N~c.hdcnken üb" Dcul!IchJand, Der Splegd \ .. 
S. }. 1990, S. 7' fL. 71; G. Frankenbcrg. Die Rr-chnung soll ohne J .. Volk gemlcht werden. FR v. 
j. 4 . 199°, S. 6; U. K. Preu/!. Grundgesetz-Chauv"",mus oder ... • L',. v. J. ).1990, S.2; E 8end., 
" KömgsIVeg. oder .. Holzweg., Sp,egelgcspdch, Ocr Spoegel v. )0.4. '990; Jers., 0,. letz,e Won dem 
Volke, Die Zell v. \4.9.1990, 5.1); E.G. MahrcnhoJ~, 0 ... Volk muß . Ja. s~ gen könn'n - Jede 
Verf.ssung bnucht die Ju.,drück.liche Zu,"mmung der StuL\burgt-r, Die Zell v. S. 6. '990, S. IO: 
H.Simnn, . Vom deutsch.n Volk In IrClcr SelbSlbeslUnmung ... ft, Die Zell v. 1 J. 7. 1990, S. S; U.Storost, 
Das Ende der Übergangszcll, In: Der Stla' '99<>. S. J2 1 H.; ß.Je;tnd·Heur, Wtltcrgcltlmg des Grunds" 
sOlzes oder Verabsduedung c.ner neu~n Verhssung In emem Verelßlgten DculSchland? DÖV > 990, 
s. Sn ff., bcs. 876 fl.; W. Ullm.nn, Sind wIr "ln Volk? t;1z , .. L). 9· '990. Eine vcrmlll.lod~ POstuon h,~h 
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An.23 GG, von dem übrigens auch das Bundesverfassungsgericht im Grundvcr­
tragsuneil als selhsrverständlich ausging'6, hielt sich z.war formell im Rahmen des 
Grundgesetzes, steht aber nichtsdestotrotz quer zu dem vom Grundgesetz für den 
Fall der Wiedervereinigung ursprunglich intendierten Konzept. Zum einen ist 
An. 1> GG nämlich von seiner Regclungslogik her mit dem Saarbeitritr im Jahre 
'5157 verbraucht, weil die- DDR entgegen der vom Bundesverfassungsgericht '7 und 
der h. M. vertretenen Kontinuit:itslehre,8 im völker- und sraatsrechtlichen Sinn ke-in 
Teil Deutschlands (im Sinne des fortbestehenden Deutschen Reiches) ist. Zum 
anderen häue die herausragende Bedeutung der Wiederherstellung des deutschen 
Nationalstaates durch die Vereinigung der heiden deutschen Staaten es verlangt, 
diesen historischen Vorgang entsprechend den Gepflogenheiten westlicher Verfas­
sungstradition durch ein Plebiszit zu legitimieren. Allein der gemeinschaftliche Akt 
der Sch~ffung einer gesamtdeutschen Verfassung gemäß An. [46 GG wäre der 
politischen Bedeutung der Bildung des neuen deutschen Staatswesens angemessen 
gewesen. Insbesondere sprach aus der Perspektive des sich "Is Provisorium verste­
henden Grundgesetzes, das gerade nicht ,.als deutsche Verfassung im vollen Sinn des 
Wones«'9 angelegt war, alles für diesen Weg. Auch das Bundesverfassungsgericht 
hatte ihn in seiner früheren Rechtsprechung (im KPD-Verbotsurceil) für selbstver­
ständlich geh allen, wenn es feststellte, ~daß erst diese Verfassung als die endgültige 
Entscheidung des deutschen Volkes über seine staatliche Zukunft angesehen 
wird .• "" Das aus der Präambel abgeleitete und jahrelang immer wieder bemühte 
~Wicdervereinigungsgebot des Grundgesetzes« hätte wortgerecht erfüllt werden 
können, indem »das gesamte Deutsche Volk ... in freier Selbstbcst..immung die 
Einheit und Freiheit Deutschl<lßds« vollendet. Der in der Schlußbestimmung durch 
die "leirliche Befristung thematisierte transitorische Charakter des Grundgesetzes 
hätte durch den zukunftsweisenden Akt einer Verfassung für die Republik Deutsch­
land beendet werden müssen. Das Mißtrauen der Regierenden gegenüber dem 
Souverän, das in der Gesamtkonstruktion des Grundgesetzes seinen kons[itutionel­
len Niederschlag gefunden hat, indem durch srrikte Anwendung des Repräsenrativ­
systems die Souveränität des Volkes gebrochen wird, bestimmte einmal mehr das 
Verhalten der politisch Verantworclichen in einer Schicksalsfrage der Nation. Das 

die Kombin,,,on von An. '3 GG und Art. 146 GG ($lufcnmodeJl) f ur moglich und erwa~enswen : .0 
vor allem J. Seifen. Ein bloßer Bellr,U w,rd der DDR nlch. gerechi, FR , .. 20. J. '?90' s. ,6; ders .• 
Enwmgt Jie DDR·SPO Vcrf:wungsdeb,nclll~ \" . '4.4 . 1990, S. 4; P. Häberle, Verf .. ",ngspoli.ik für 
die Freihe,t und Einheit Deutschland.., JZ '?90, S. }lR H.; J.A. Frowe'n, Rechlliche Probleme der 
Ein,cung OCUlsehlands, Europo-Arch,v '990. S. 1 Jj H.; ders., Die VtrÜssungshge DcutschllIlds ,m 
IUhmen ,I<-. Völkt-rre<hu, VVDS,RL H.49 {1990), S. J ff., LS 1, S. H f.; D. G"mm, D'$ Grundgcs<,~­
eIße Ven.ssun!: lür d.s geemte DcuBchland? KrnV 1990, S. 1'18 H. - H. Riddcr. Ar>. 146 GG. Wird der 
MenJi.n der wend.utschen _Lmken_ zum Strang ,·on Revoluuon und Dcmokr;UlC 'n >Deul5chbnd •. ? 
Blauer tür deutsche und Inlemauon.>.le Poli.ik 1990, S.97otf., w,rf, d.r "46e. Fr>.kllon der A<t.ikelde­
b,ue< ebenso Wie der >ller Prakllon< vor, ?U ver<uchcn, .die DDR ,hc,m1.Uhol.n.,u. d,·r.n tmagmärer 
,S..-zcSSlon· vom .Ilfln durch die BRD repr:isenllu.cn und ,longe-scl7.1cn deul<ch,·n G'·51mt5laol'.'. - Der 
DeUlsche Bundesrat und d,e Deu<.<ch. Gesellschaft für Gcsc!7.g.bung h,b.n am 8. j. '990 m Bonn elO 
gao7.l:iglges SymposIUm zum Them, . Gese",gcbenschc Wege zur deulSch.n Einhe"- VCl"l/"I.<>ltCl. 
dessen RdcN.'c (u .•. des Jusllzm'OIslcrs d .. DDR Kun Wünsche, -D« Beitrag der DDR ~ur deul.ch,·" 
RcchBe'nhw< lind von Bundcsverh5SUIlt;sndll<r Hans H. Kle.m, .Zur Vcrfa.ssungslage DculSchlands.) 
und DiskusSlonsbcIlräge 1m Sonderhdt der Z""schrift für Gesetzgebung, '990. vero{{cn\lichl worJen 
smd . 

/6 BV.,.-(GE 36, S.l8: sOWIe Beschluß v. 18. 9.199° >.,.0. 
) 7 Vgl. BVcrlGE }6, S. 'j Ir.; Sld. R>pr. 
,8 Vgl. h,CFzu Steno! a.~. o. 
'9 So der ß~nchlers'J"er des H,UPl>Usschusses Schm,d 10 der 7.Wtnen L~sung ,m Plenum d<> Parl.menu· 

,",eh,·n R.I'"$ v. 6. j . '948. h'er Z'I, n.ch jö!\ n. F Bd. I, S. ,6; donn sp'egeh Sich Jer ,llgemc,"~ 
Disku"-,,onuland der V"Th«ungsbcrllungen de.' Grundg"sc'~n Wieder. 

~o BVerlGE s. S . • H., "7. 
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Volk soll über die Jahrhundenentscheidung der Deutschen, über den im Zuge der 
wiedergewonnenen Souveränität notwendig gewordenen Gründungsakt des neu ge­
bildeten deutschen Nationalst3ales nur indirekt, nämlich durch Ausübung des 
Wahlrechts in den fUr Dezember diesen Jahres vorgesehenen Wahlen zum ersten 
gesamtdeutschen Parlament befinden dürfen . 
3. Der am I .Juli '990 in Kraft getretene erste SttUltsvertrag organisierte im Vorgriff 
auf An. 23 GG den Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes . Er 
transferierre eine Art D-Mark-Konstitutionalismus in das Hoheitsgebiet der damit 
nur flOch fonnal selbständigen DDR. Die für diesen Staat maßgeblichen politischen 
Grundentscheidungen wurden verwaltungstechnisch durch von der Bundesrepublik 
diktieree Vorgaben geregelt. Vom gleichberechtigten Umgang zweier souveräner 
Staaten konnte nach dem Volkskammerwahlen von März diesen Jahres keine Rede 
mehr sein. Der erste Staatsvertrag stellte die von der Bundesregierung oktroyierte 
Übergangsverfassung det DDR dar, die von der Volkskammer durch das Verfas­
sungsgrundsätugcsetz v. '7.6. '990 ratifiziert worden ist. Die Bundesregierung 
begriff sich als Konkursverwalter des bankerotten staatssozialistischen Staats- und 
Gescllsehaftssystems, und die DDR hatte den ihr als Staatsvertrag vorgelegten 
Sanierungsplan zu befolgen. 
4. Der als Eilligungsverlrag apostrophierte 2 . Sta4tsvertrag v. } I. 8.199°, der nach 
Ansicht des Bundesverfassungsgerichts der verfassungsrechtlichen Verpflichtung 
zur Wiederherstellung der Einheit entspricht", vollendet mit logischer Stringenz die 
Politik der slaacsrechdichen Eingliederung der DDR in das Hoheitsgebiet der 
Bundesrepublik. Es handelt sich um einen Staatliquidationsvertrag". 
Er beinhaltet zum einen Grundgesetzänderungen, die im Zuge der Vereinigung 
norwendig werden. Er regelt ferner die Übertragung des Rechts der ERD auf das 
Gebiet der DDR, die Übl::rleitung von finanzwirksamen Gesetzen und Verordnun­
gen und enth?ilt eine Reihe von Übergangsvorschriften, die der besonderen wirt­
schaftlichen und politischen Lage der DDR gerecht werden sollen. Der Vertrag legt 
außerdem fest, daß mit dem 3. Oktober r 44 Abgeordnete von der Volkskammer in 
den Bundestag zu entsenden sind . 

Bezüglich der in An. 4 ins Auge gelaßten beitritLSbedingten Anderwngen des Grundgesetzes, 
die geltendes VcrLtswngsrecht sind. nachdem der Bundestag und Bundesrat den Einigungsver­
trag mit verlassungsändernder Zweidrinelmehrheit angenommen hat, ist bedeutsam: Die 
Änderung der Prä:unbcl soll verdeutlichen, d.ß mit dem Beitritt der DDR zur BRD die 
Vereinigung abgeschlossen ist. Es werden die a.lten und neuen Bundesländer aufgezählt. 
"Damit gilt dic~es Grundgesetz rür das gesamte deutsche Volk .• Art.l3 GG wird aufgehoben. 
Das Stimmenverhältnis im Bundesrat wird zugunsten der großen Flächenslaaten geänderl. Ein 
neuer Art. 143 wird cingcJüge, nach welchem im beigetretenen Teil Deutschlands zum einen 
übergangsweise vOn Bestimmungen des Grundgesetzes (bis Ende 1 ?9i) abgewichen werden 
b.nn, was z. B. hir die in der ehemaligen DDR geltende Fristenregelung beim Schw3.llger­
schaftsabbruch bedeutsam ist. Zum anderen wird darin sichergestellt. d~ in den Jahren 1945 
bis 1949 vorgenommene Enteignungen nicht mehr rückgängig gemacht werden können." 
Art . '46 GG wird durch die Formulierung ergänzt, daß das Grundgesetz ~nach Vollendung 
der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deuLSche Volk gilt. " Ferner werden eine 
Reihe VOn Grundgesetzwderungen und -ergänzungen an das neuwhildende gesamtdeut.lchc 
Parh.mem verwiesen; sie betreffen die föderalistische Struklur und .Überlegungen zur Auf· 
nahme von Sl.3aLS1.ie.lbesummungen in das Grundgesetz •. Mit diesen rechtlich unverbindlichen 
. Empfehlungen. der heiden Regierungen, die auch die - Frage der Anwendung des Artikel 146 
Grundgesetz und in deren Rahmen einer Volksabstimmung. belre{{en, soll sich das gesamt­
deutsche Parlament hinnen zwei Jahren befassen. 

ZI B. v . ,8.9. '990, >..,.0. 
H U. K. Preuß, Der llqUld,tJOnsvcrrrag, LlZ v. I~.,. 1990, S. 1 >. 
'J D,gegen ,ollen Enl~lgnungcn n.<;I, '949 grunds':tzlich und wo Imme, möglich ruckg:ing>g gcm,clll 

werden. 
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In zwei Anlagen (I und 11) wird syslemaLisch und nach Sachgebieten geordnet bestimrn!, wie 
die Rechlsangleichung im einzelnen ablaufen soll. Von grundlegender Bedemung sind zwei in 
die Anlage (J inkorporierte Geselze, in denen unmiuelblr Fragen des Eigenlums, der 
EigentumscnLziehung, der Rückübcnragung von Vcrmögenswenen und der Grundslücksnul­
zung für fnveSlitilOnszwecke geregelt werden, 
Da sich aUerdings naturgemäß die vielfähigen Probleme der Verzahnung zweier gegens;i1zli­
eher RcchlS- und GeseUschafLssYleme nur annähernd erfassen lassen, muß der gcsamtdeUlschc 
Gesetzgeber durch zusätzliche ÜberJeilungsvorschriften den hoch kornplinenen Anpassungs­
prozeß im einzelnen absichern. 

1 JI. Die Bedeutung der VeifaSHmgsfrage in der BRD und der ehemaligen 
DDR 

1. DIe VeryassungsdiskusslOn in der BRD 

Allen Bemühungen der Linken z.um Trotz, eine gesamtdeutsche Verfassungsdiskus­
sion im Zuge des Einigungsproz.esses in Gang zu setz.en'\ bleibt das Problem be­
wußtein bei der westdeutSchen Bevölkerung hierfür und für die einschneidende 
Bedeutung des Vorgangs im Hinblick auf die sich aus der Verschmelzung zweier 
disparater Gesellschaftssysteme ergebenden Konsequenzen für die künftige Neu­
verteilung der gemeinschaftlichen Güter Geld und Arbeit auffallend gering. 
Die mangelnde Resonanz. auf die vom Grundgesetz in der Präambel und Art. 146 
GG für den Fall der» Wiedervereinigung« angesprochene Verfassungsfrage in der 
Bevölkerung der Bundesrepublik deckt womöglich einen Mangel -an Verfassungsbe­
wußcsein auf, der für die weitgehend apolitisierte westdeutSche Gesellschaft seit der 
Wiederaulbauphase der Bundesrepublik kennzeichnend ist. Zumindest spielt in der 
vielzirierten politischen Kultur der Bundesrepublik die Verfassung im großen und 
ganzen keine größere Rolle als wichtige einfache Gesetz.e, wie allein die zum Teil 
umstandslose Veränderung des Grundgesetzes seit seinem Inkraft(reten durch 

Hinzufügen, Neuhssung oder Streichung von über 300 Sätzen der Verfassung 
belegt. Den Kampf um Verfassungspositionen in den großen Verfassungsauseinan­
derserzungen der 50er (Wehrverfassung) und 60cr Jahre (Nolstandsverfassung) hat 
in erster Linie die demokrarische Linke geführt. Daß die Verbindung der beiden 
deutschen Staaten bislang keine breite Verfassungsdiskussion in der ßundesrepublik 
ausgelöst hat, liegt nicht nur an der öffentlichen Wirksamkeit des Arguments, daß 
der Weg über Ar!. 23 GG der einfachere und praktikablere sein soll. Denn nicht nur 
von konservativer Seiee, wie der FAZ'!, wird in jüngster Zeit die Besorgnis geäußert, 
daß es gefälulich sei, den gesicherten Besitzstand des Grundgesetzes zur Disposition 
einer verfassungsgebenden Versammlung oder eines VolksentScheides zu stellen, 
sondern auch von linker Seite wird von der »gefährlichen Lust an einer Grund­
gesetz.änderung~>.6 gewarnt, weil im hohen Maße zweifelhaft sei, ob es gelinge, eine 
fOTtScltrittliche Verfassungsdebarte z.u erzwingen. 

'4 Zu den Bemühungen gehör .. der vOn der Fn~dnch-Ebe,,-St.il\ung v. lJ.-'I. 7. '99" In POIsdlm 
durchgclühnc Kongreß ,.Eine neue Verfassung lur DW($ch].nd. s"W,t die ]ruUJt,ve des Kuratonums 
für einen Jemokrall.sch verlaß ren Bund. Deur,ch~r L.nder, die am ,6.9. '990 einen Kongrcß '0 WeImar 
• Vtrh$sung mll VolksentscheId. " und cmen Ver1Jssungstag Anlang Dczember ,n POlsdam durchgdüh" 
haI. 

's Repr..senutIV onsol ern die mll '" Über/luS!Slger I 46" überSdmfkn~ Lwglosse In der Ausgabe v. 
6.9. '990, sOWIe der LW3"ike) In der Ausgabt v. '4- 9. '990 mit der ~ggres"ven Unterstellung .D;e 
Drohung JeS Artikels '46 •. 

,6 So der UnlC"ILer zum L~ILarlikd von Gö,z Aly In der lJZ ". '0. 'c. '990 mll der Hmptübcr<duilt 
l"Vl"nassungs..-donnlSmus - nem dMlke . ..: 
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2. Die Verfassungsfrage in der DDR auf dem Weg zur Deutschen Er:n.hett'l 

In der damaligen DDR wurde die Verlassungsfrage vor dem revolutionären Um­
bruch erstmals in der Demonsrration vom 4. J 1.1989 für die Artikel 2.7 und 28 der 
DDR-Verfassung. für Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit gestellt.'8 
Nach dem Umbruch im November 1989 haI es dore mehrmals eine breite Verfas­
sungsdiskussion und verschiedene Vedassungsanderungen gegeben. die ungeachtet 
der Umgestaltung der politischen Verhältnisse das grundsätzliche Festhalecn an der 
aleen DDR-Verfassung von '974 zum Ausdruck brachten.'? Mit der Streichung von 
Art. I der DDR-Verf. durch das erste ~Geselz zur Änderung der Verfassung der 

Deutschen Demokratischen Republik" v. 1. 12.. 1989 wurde der verfassungsrecntlich 
verbriefte Führungsanspruch der SED eliminiert. Mit dem Gesetz zur Änderung 
und Ergänzung der Verfassung v. r2..Januar 1990 wurden die Anike! II und 14 in 
der Weise geändert, daß nunmehr eine Pluralisierung der Eigenrumsordnung (bis 
hin zur zulässigen Gründung von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung) 
ermöglicht wurde. Der Runde Tisch hat versucht, als Repräsentant der Mehrheit des 
Volkes und in seiner Eigenschaft als extrakonstitutionelles Verlassungsorgan die 
Rolle einer verfassungsheratenden Versammlung einzunehmen, fand aber mit dem 
von ihm vorgelegten VerlassungsenrwurfJo in der Bevölkerung und in der Volks­
kammer, wie dessen Behandlung in der nunmehr demokratisch legjtjmiercen Volks­
veruewng zeigee, keine entsprechende ResonanzY Die Bevölkerung der DDR hatte 
mit den Wahlen zur Volkskammer im Män implizie für eine rasche Integration der 
DDR in den Gehungsbereich des Grundgesetzes optiert, denn für sie stellte die 
Übernahme des politischen und gesellschaften Systems der Bundesrepublik unzwei­
felhaft einen großen Fortschriet: dar. Die Regierungskoalition der DDR zog daraus 
die Konsequenz und sprach sich gegen die Annahme einer Übergangsverfassung auf 
der Grundlage des Verfassungsentwurfes des Runden Tisches und für den Beitritt 
der DDR nach Art. 23 GG aus. Durch das »GeseTZ zur Änderung und Ergänzung 
der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik (Verfassungsgrundsätze­
gesetz)" v. '7.Juni (!> '990 nahm die Volkskammer eine weitgehende Angleichung 
an d~s Verfassungsrecht der Bundesrepublik vor und stellte so die Weichen für den 
I. Staatsvertrag.!' Im ~ Verfassungsgesetz zur Bildung von Ländern in der DeutSchen 
Demokratischen Republik - Ländereinführungsgesetz« v. 2.2..7.1990 wurde die 
territoriale NeugliedefUng des Staatsaufbaus der DDR festgelegt. Schließlich be­
schloß die Volkskammer am 2.3. S. 1990 den Beitri([ zur Bundesrepublik und nahm 
am 20.9. 1990 den Einigungsvertrag gegen die Stimmen der POS und eines Teils der 
Fraktion Bündnis 90 an. 
Der nach vierzigjähriger Gleichschaltung und Unterdrückung mit der Wiederge­
winnung republik3J1ischer und demokratischer Identitat verbundene Erfahrungsge­
winn des revolutionären Umbrucns vom November '89 ließ sich nach dem völligen 
Einsturz des stalinistisch geprägten staarssozialistischen Modells nicht, wie von 
Teilen der bundesrepublikanischen Linken erhofft. in eine Verf~ssungsbcwegung 
für eine Modemisierung des Grundgesetzes überleiten. Nicht zufällig haben sich die 

'7 So der lire! des Auf$llz"",, von H.J. und R. Will. KmV '990 (H. z). S. 'f7 ff. 
lS Vgl. H.J. und R. Will, •••. 0 .• S. 160. 
'9 So H . .1. und R. Will ••. ,. 0 .• $. ,60. O~li:t"gen wurde .uf IVc$ldtu[Schcr SCll~ un'er and~r~m vOn 

R. S,holz. a. J. 0 .. die Verfassung der DDR durch die eriolgmcbe Revoluuon fur obsole, geh,.],en. 
30 Abgcdruck, In KJ '990 (H. 2). S. 226 fr. 
}' Die-ser V,·rf~sungun, wurf ging übrigens In Arl. 'H rcal;susch vom 3mTlu der DDR zur BRD n,eh 

An.1J GG Au'. 
Jl Die<em wurde cl.nn durch Gesetz ~um VertrAg üb" die Sch.flung ~mer Wilirungs-, Winsch,,{ls- und 

S(w:Juruon zWIschen der DDR und der BRD v. ,8. $. '990 (Verflssungsge .. ,z) zugcsumml. 

39 1 
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392 anfänglichen Hoffnungen aur einen dritten Weg, der von einigen Opposirionsgrup­
pen mit der Entwicklung in der DDR tcilweisc verknüpft worden ist, sehr schnell 

als illusorisch erwiesen. 

IV Möglichkeiten einer gesamtdeutschen Verfassung 

I. Mit dem Beitritt der DDR gilt das Grundgesetz k(afr An.l3 S. 2 GG (a. f.) in den 
neuen ostdeütschen Ländern im vollen Umfang, sofern niche Übergangsregclungen 
Anwendung finden. Art. } des Einigungsvertrages sowie Satz J der Präambel des 
Grundgesetzes und Art. 146 Hs . I. beide in der beitrinsbedingten geänderten Fas­
sung, betonen dies ausdrücklich.)) Bloße Einzeländerungen des Grundgeset1.es 
müssen demnach den Anforderungen des Art. 79 GG entsprechen. Über sie wird 
parlamentarisch entschieden, und es gilt das Erfordernis der verfassungsändemden 

Zweidriuclmehrheic in Bundestag und BundesrH (An:. 79 Abs . 2 GG). 
Andererseits besteht nach dem Beirritc der DDR gemäß Art. 13 GG der Vedas­
sungsauftrag des Art. 146 GG weiterhin fon. In gewisser Weise wurde er sogar 
durch die in Konsequenz des Einigungsvertrages vorgenommene Änderung der 

Präambel und des Art. 146 GG bekräftigt. Denn daß die Deutschen in den neu 
hinzugekommenen Bundesländern ihre in Satz 1 der ncugefaßten Präambel ange~ 
sprochene verfassungsgebende Gewalt in bezug auf das J949 geschaffene Grund­
gesetz nicht haben wahrnehmen können, iSI evident. Deshalb enrspricht es dem 
WOrtlaut und Normzweck des Art. 146 GG n. F., daß das deutsche Volk den 
transicorischen Charakter des Grundgesetzes durch Ausübung seines pouvoir con­

sliruant beendet. Dies schließt eine Volksabstimmung (Verfassungsreferendum) 
über eine neue Verfassung für das vereinigte Deutschland einH , weil es auch zu der 

in An. 146 GG genannten .freien Entscheidung ... des deutschen Volkes gehört, daß 
weder inhaltlich noch bezüglich des Verfahrens rechtliche Vorgaben von seiten des 
Grundgesetzes bestehen, sofern der Souverän seine verfassungsgebende Gewalr 
tatsächlich ausüben will. lS Einer zusätzlichen Vcdassungsänderung, mit der ein 
solches von An. 79 Abs. 2 GG abweichendes Verfahren legitimiert werden müßte, 

bedarf es im übrigen schon deshalb nicht, weil die dem deutschen Volk in seiner 

)) Ein~ dem Venrog tn dn b""1.-cffend.n ßundcstagsdruckuc.he honzugefüg'e >Ilonymc • Denkschrih. 
unterstclh. d>ß .der Anspruch de-s Gnmdgest."1HS, .u, d« verhssungsgcbcndon Ge ..... " de> Dcu(Schen 
Volkes he!Vorzugehen •... "ch d.mn erfüll .. ha', BT 0.5. ,,/7160. S. 3 S I ff., S. ) S 8. 

J4 Ebenso U. K. Prcuß ..... O. (Arun. u), nu' dem zutreffend"'n HinweIS, mdcmbll< würde Art. 146 GG 
on se,n Gegenteil vcrkeh ... ; fern .... J. Seife ... , KI ... stnbmpl von rechu oder ModemiSlerung des Grundge-
setzes, Gewerkschaftlich. Mon'lShefte. '990 (/-1.10). Für U. Storost. a. a. 0 .• S. jU, ergib, SIch .u. 
P":':ambel und A ... . J 46 SOWI< der Ge'3.lYllanl.ge des Grundgt"S(·I~.s ein 2 ""ingend .. verlassungsrechdi­
eh", Gebot, die v"fassungsg~b<nde Gewalt d.s Deutschen Volkes 'rncu' .u<>.uuben. Üb ... !:en. auch die 
schärf",en Kntiker dieser Mogliehkelt gehen von d.r verfassungsre~htlichen Zuli<S1gkeu eon .. v.rf>S­
sungsrcferendum ohne Bindung an Art. 79 Abs.2 GG aus, vgl. J. (senSte, Di. SelbSlprcl5gabe des 
Grundgesetzes. FAZ y .• S. S. '990, S. IO; M. Krodc. Eine Sprt."flgbdung unlCr das fundament d<> 
Grundg<"<e!Zcs, Die Weh v. J 6. S. '990. 
Bemcrkenswcncr WeISe haI der Bundestag.l.l1l 6. l. J9P (!) auf Amrog der F",ktJOnrn der COU/CSU, 
SPD, FüP, 01' (B( Drs. 3067) einen Beschluß gtfl1lt (BT-Pro!. S. 80n H., rn,be,. S. SOllT m.1l dem 
ErgebnIS der namc"t.Iichcn Abstimmung), mll dtm einer InH rallve d .... Bundesreg,erung zugestImm, 
wurde, den .Eo,,,,urI emes Gcsel7.e5 tiber die Grund""zc !ur die FreIe W.bI <oncr VcrbssunggcbL .... den 
Deul.Sch.n Nallon>.lversammlung. (BT 0""3063) Jen Bc",o:ungsmach,en und den Verern •• n Nauonen 
zu übcrmllteln. An. 4 di.ses sogenonnten GesetzenIwurfes halle folgenden Wortlaut: ,.(,) Die N,uon>.l· 
versammlung boschLi.ßt die Vrria"ung. (1) Sie ha' die,enIge' Gcw"h. die ('rfordcrlich ist. um bIS zum 
Inkn(nreten der geSlmtdeul.Schen Verfassung die frtihe,"i,h~, rechl$"uoliche, d.mokr.tlSche und 
föder>ttve Ordnung herbelzuhihrrn und LU SIchern .. , 

H Ebonso D. l.huschßlng, DeuLSChhods ,k,uelle Vcri .. sung<lage. DVßI '990, S. J93 ff., 40' f. 
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Gesamtheit zugewachsene verfassungsgebende Gewalt vorverfassungsmäßige Ge­
wal!, pouvoir conseiruant originaire, istY An. 146 GG enthält so gesehen bezüglich 
des für erforderlich gehaltenen Akts der Verrassungsgebung als Folge der staatlichen 
Neugrtindung des vereinigten Deutschlands Selbsrverständliches. Für die <:u bil­
dmde verfassungsgebende Versammlung (Verfassungsrat oder Verfassungskon­
vene), die entsprechend dem grundgeset"llichen Verfassungsauftrag (Art. 146) in 
Verbindung mit der diesbezüglichen Option des Einigungsvertrages in einem 
angemessenen Zeitraum von zwei Jahren nach dem Beitritt der DDR auf der 
Grundlage des Grundgesetzes eine gesamtdeutsche Verfassung ausarbeiten sollte, 
reicht als Grundlage ein einfacher Parlamentsbeschluß ausY 
2. Das Erfordernis der Volksabstimmung über eine Verfassung für das vereinigte 
Deutschland ergibt sich nicht nur aus dem Interesse an einer ausreichenden demo­
kratischen Legitimationsbasis des neu geschaffenen GesamtstaatesJ8 , es folgt auch 
aus dem Interesse an der zukunftsfähigen Legitimationskraft der neuen Grundord­
nung. Dem verfassungspolitischen Stellenwert der staatsrechtlichen und völker­
rechtlichen Neukonstituierung Deutschlands vermag allein ein Verfahren gerecht zu 
werden, das den Deutschen in ihrer Gesamtheit den öffentlichen Diskurs über die 
Ausgestaltung der Grundlagen ihres Gemeinwesens, seine Herrschafts- und Sozial­
ordnung gestaltet. Dem Verfassungsrcferendum käme der Stellenwert eines nachho­
lenden Gründungsaktes in bezug auf die als langwieriger Prozeß anzusehende 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten zu. In dieser Perspektive kann die 
Verfassungsdebatte auch die Funktion übernehmen, den offenkundigen Bedeu­
rungsverlust des Parlaments im Stadium der Anbahnung des Zusammenschlusses 
ausz.ugleichen. Beläßt man es dagegen beim bloßen verwaltungstechnischen Vollzug 
der Wiedervereinigung auf der Grundl~ge von Regierungsabkommen, bei Jenen 
sich die Beteiligung des Parlaments insbesondere auch bezüglich der bcirrittsbeding­
ten Grundgesetzänderungen gern. Art.4 des Einigungsvertrages auf die Form des 
Zustimmungsgesetzes nach An.59 Abs.l GG beschränktJ?, schneidet m~n der 
Bevölkerung der ehemaligen DDR, wie bereics 1949 der Bevölkerung der BRD, die 
urdemokratische Erfahrung der Verfassungsgebung ab. Umgekehrt würde mit einer 
Volksabstimmung über eine gesamtdeutSche Verfassung gegenüber der Völkerge­
meinschaft dokumentiert, daß Deutschland mit dem Vo!!<:ug der Vereinigung die 
selbstverständlichen Standards der demokratischen westlichen Verfassungsrradition 
für sich gelten läßt. Zurecht stellt Häberle fest; .Der demokratische Verfassungs­
staat von heure versteht sich und lebt von der verfassungsgebenden Gewalt des 
Volkes her.. 40 Trennt man dagegen die Vereinigungsfrage von der Verfassungsfrage, 
so reduziert man diesen historisch einmaligen Vorgang zur bloßen Angelegenheit 
der Exekutive. Die in solcher autoritärstaadichen Vorgehensweise eingeschlossene 
politische Bevormundung in einer Frage vOn grundlegender nationaler Bedeutung 
blockiert die notwendige demokratische Loyalitätsbindung der Bürgerinnen und 
Bürger an ihre Verfassung. Der Sinn eines plebiszitären Verfassungsentscheides ist 

)6 K. Stern. D:u S,:UL<rffh. der Bund.-srcpublik Oculschl""d, Bd. r, 1. Auf!. '984, S .• j I, Ch. Stuck, 
DeulSchl.nd 'u( dem Wege zur sl"dieben Einhe1l,JZ '990, S.)49ff., )\4. A.A. Ch. Tomu.chat.'. >. 0., 
S. 99 L, LS 17. 

)7 In der SPD finden zunehmend Überlegungen der ,",~däodiscben Landc-srcg.cruog ZIlStlnlmllog, wonach 
die Bundervcrs:unmlung mit Z",.](lrmeJmehrhw ern.n Verfas.suogsrat wihlen soll und dieser ""ed~rum 
rrul Zweldnltelmehrhell Grundgeselünclerongen voeschl,gcn konncn soll, vgl. FAZ v. Lj. '0. 1990, S. 1. 

)8 Ebenso U. $toroSl, •.•. 0., S. F3> 
)9 D" Bundcs"erf:usungsgertchl hllt dieses VerfahTco 10 Semem B.-.chJuß Y. ,8.9. '990, a .•. 0., un 

Hinblick ,ur die y~r{as.songSrcchtlichc Verpflichtung zur Wie<lerhC1'Slellllog der Einheu lür geredufer­

"ge 
40 P. Hab.de. Die verf."ungsgebende Gewalt des Volkes 'm Verhssung.s.sl:Ut, AöR 1987. S. 54 /{., jj. 

J9J 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1990-4-385 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 06:55:29. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1990-4-385


394 gerade darin 2.U sehen, daß das Volk sich mit seiner Verfassung identifi2.ieren und sie 
sich auf diese Weise aneignen kann. Die Folgen mangelnder Loyalitätsbindung an 
die Verfassung, deren Bedeutung für die Rechtsordnung eines Staates gerade darin 
liegt, daß staatliches Handeln sich von Grund auf als gesellschaftlich legitimierr 
erweisr', , zeigen sich erst dann, wenn die für selbstverständlich gehaltenen Prämis­
sen der Zivilgesellschaft (Primat der VoJksherrschafr und der Freiheit des Individu­
ums) von den Herrschenden in Frage gestellt werden, die Verfassung also gegen 

einen eventuellen Verfassungsbruch seitens der Regierenden zu verteidigen ist. 

V Inhalte einer künftigen gesamtdeutschen Verfasmng 

[n Anbetracht des gegenwärtig vorherrschendm Kräftegewichts zugunsren der 
konservativen Parteien, das auch die Mehrheitsverhältnisse in einem Verfassungs­
konvenr bestimmen würde, läßt sich die Ablehnung der CDU/CSU, eine Volksab­
stimmung über die Verfassung eines geeinten Deutschlands zuzulassen, nur aus dem 
grundsätzlichen Vorbehalt ihrer politischen Führung gegenüber einer Institutionali­

sierung plebiszitärer Elemente im VerfassungsJcben der Bundesrepublik erklären. 
Exekutivischcm Herrschaftsverständnis ist ein tiefsitzendes Mißtrauen gegenüber 
dem Volkswillen eigen. Vordergründig wird darauf verwiesen, daß es weder recht­
lich noch politisch eine Notwendigkeit fur ein Verfassungsrefcrcndum gebe und 

ein2.elnc Verbesserungen des Grundgesetzes in dem vom Grundgesetz in Art. 79 
vorgesehenen Verfahren verabschiedet werden kÖnncen. Die SPD und Grünen 
haben dagegen von Anfang an eine Volksabstimmung aller Deurschcn über eine 
gesamtdeutsche Verfassung mit dem Ziel eines "Umbaus des Grundgesetzes« 
(Däubler-Gmelin, SPD) favorisiert. Die FDP hat nach anfänglichen Bedenken 

inzwischen :\Uch die Notwendigkeit einer Volksabstimmung erkannt, will diese 
freiJich auf ein Ja oder Nein 7-um Grundgesetz beschränken, um die provisorische 

Verfassung als endgültige gesamtdeutsche Verfassung zu legitimieren. Die Minister­
präsidcnren der Länder haben unmittelbar nach der Vereinigung Deutschlands im 
Oktober unter Federführung der Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen \Jnd 
Bayern eine Kommission eingerich(et, um über die sich daraus für den Föderalismus 
und den Finanzausgleich ergebenden Konsequenzen zu beraten. 

Was die Inhalte einer künftigen Verfassung Deutschlands anbelangt, so ergeben sich 
eine Reihe von Verfassungsdesideraten, wie sie der Runde TIsch in seinem Verfas­

sungsenrwurf beispielgebend formuliert hat. Eine Modernisierung des Bonner 
Grundgesetzes, die dessen freiheitliche, demokratische, rechcsstaadiche und so1.ial­
staarliche Versprechen schärfer faßt und auch in ökologischer Hinsicht auf das 

Anspruchsniveau des verfassungspolitischen Problembewußtseins am Ende des 
2o.Jahrhundens anhebt<', erscheinr mindestens in folgenden Punklen notwendig<): 

4' Vgl. D. Grunm, Zukunft der Vcrf .. sung, "1' Staa"w'S5i:m~"aftcn und S"~L'pru", H. " '990. S. s H. 
4' Vgl. h,e,Lu U. K. Preuß, Revolution, FOrtSehnt' und W.,Ü<sung. '990, S. 7J (L, besonders S. 86 (I. 
4 J Die sogenannte Nohfelden~r Erklärung. die ,ur cm~r deul$c.h.lo.ndpoli,",chen l;'gung der Ev. A kadem,e 

Im Saarland ,m '3.6. '990 va{~ß, wurde, ,·n,fud. den Vcrhhrensvorschl,g, ZWISchen der BRD und der 
DDR die Emchtung eones G.sarn.dcuf,chC"n Vfrf",sungSr.\tes zu "crtmb""n und ,m Grundg,." .. zu 
vCr.u\kern und (ordenc mh,ltlich ,m w<scntJichen {olgende Verllssungs.ndcrunge~ bzw. -",c.nzungen; 
>0 '. Sla, ... ~,dbcstlrnrnungcn zum Schulz der nlt("liehen Lebensgrundlag,·n und zur Vcn.nlworrung fur 
das friedlich< Zusammenleben cln Volker, 1. Konkrc'mcrungcn de, SOZlalslaltsgebotcs durch so~,.lc 
Rechte und cmkhgb.re Anspruche auf Arb",sförderung, Wohn .... urnvorsorge sow,e ,uf Chancen-
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t. Das grundgesetzliche FYled~mgebol (Pr~a",bel. An . 24 und 26 GG) ist durch die ausdrückli­
che Anerkennung deli in der KSZE-Schlußakte enlhahenen Grundsatzes der souveränen 
GleIChheIt der Stuten sowIe der Achtung aller der Souveränität innewohnenden Rechte <:u 
präzisieren. Das Verbot der Herstellung, Aufstellung und Anwendung VOn Massenvemich­
tUngsw3f(en erhält Ven assungsrang. 
1. Die Aufnahme des S,h,tlzes der Na/UT als Clgenes von der Verfassung zU schützendes 

Rechtsgul ist geboten. 
}. Die bisl31lg auf Wahlen beschränkte unmillclblre Betciligung des Souveräns an der sU3tli­
chen Willensbildung muß durch Einführung eines P!ebHZICS erweitert werden. 
4. Auf dem sozialen Feld der ArbeJ/ bedarf es 
- eines Schutus der Arbeu und der Verpflichtung des Staates zur Arbeitsforderung bzw. 
Vollbeschäftigung; 
- eines Verfassungsauftr:1.ges zur Nel/ordnung des öf!e'lIhclkfl DIenstes mit dcm Ziel dcr 
Schaffung eines einheitlichen Dienstrechtes; 
- eines Verbots der Aussperrung zur Hemcllung von Kampfp3T!1ät 1m Verhältnis vOn Klpltal 

und Arbeit bci Arbeitslümpfcn. 
5. D,e ReclJLslellung deT Frauen ist mindestens in zweierlei Hinsicht zu verbe.sern"': 
- Durch den Rechls~nspruch 2.uf Gleichstellung und die entsprechende Verpflichtung des 
SlaateS, bis zu einer ta!.Sächlichen Herstellung gleicher Lebenschancen für Männcr und Frauen 
in allen gesellschaftlichen Bereich~n be.ondere Maßnahmen zur Förderung des benachteiligten 
Geschlechl.< zu ergreifen . 
- Durch die Anerkennung de; Rechts auf Selbstbestimmung über ihr eigenes Leben und damit 
des Re<hts, sich zwischen der Elternschaft und der Unlerbrcchung einer unerwunschten 
Schw:mgerschafr frei zu en!.Scheiden." 
6. Schließlich ISt durch einen neuen Namen (.Republ.k DClllSchlnnd.) sowie einen ausdruckli­
chen Hinweis in der Präambel die Abkehr von der unlösbar mit dem N:l.men Deutschlands 
und des Deutschen Reiches verbundenen blutgetränkten Epoche bewußt zu machen." Da­
durch würde zugleich die Staatsncugn.indung durch die Vereinigung verdeutlicht und implizit 
das Ende des Deu Ischen Reiches crkl:i rt. " 

In dem mit einer Verfassungsdeba.tte verbundenen öffentlichen Reflexionspro6eß 
ließe sich die nationalstaadich vollzogene Reorganisation Del.ltSchlands auf die 
ÜberLCugungsl<raft der in einer gesamtdeutschen Verfassung enthaltenen Freiheits-

g1~lChhc/( Im Bildungswe.<en, l. Glclchstdlung von Fc,u~n In llten Becelch~n der G",~Uschof{, 4. 
Rücknahm,· dcr verf.1.<sungsrcchtl;eh .bgeknelen Pflich, ~ur Beslr,fun!! des Schwangetsch,r".bbru­
chn, S. Eine bundcs<uatliche Ordnung mll leIstungsfähIgen Lindern und Gememden, I . formen 
unmmdb3Tcr Belciligung d« Volkes :u> der H~.tI;ch"n Wilknshlldung, 7. Ein Verbol du Hcrs,dlung, 
Auf«dlung und Anwendung \'on M:usmvcrolchlungswaflcn .• 

44 Um ihren \'~rfa>sungspolil/schen f'ordtrungen aUj fem'nJSLlschcr Sicht Nachdruck ~u y,·rleihen. org''''­
s,erte ,"eh cli< In,,,,l/\'" .Fr.uen lü( e'ne neue Vtrt".ssung., die ,m '9.9. '990 ,n der Fr""kfune' 
rauhk"ch. emen Kongreß \,eranSl.ltrlc. vgl. tll Y. I. '0. '990 und den Ab<lruck eme, RNleb,·"r.gcs 
vOn B. L.ubach. Die Fr~u als Ciloycnn<". t.>. v. 1 S. 10. '990. BereIts 'm Augusllutlen DGß-Frauen und 
DDR Poli,ikcnnncn ein Manife ... fr.u .. nr~chle In di~ Verfas.ung. ycröllcnllidll. l>Z v. !l. S. '990. 
" Fr1U~n In hesttc Verlassuns. heißt eloe Jnll/auve der Hum:ulIStl schen UnIon, vgl. d,zu den von 
H . H<Tlng. S. Y. rlC7_en.>ky, R.Sadrozmslu v<"roffentliclH~n VOrSchhg für die Aufnahme von Fr>uen­
rcchten In ~Ine nfUe Verl ... ,ung •• bgedruckt m: Jn fre,er Selbs!bc:::\ummung, hrsgg. v. KUN'Ollum lur 
emen d.mokrallSch verf.ßten Bund Deutscher Lind,·, In ZUSlmmenarbe'1 mll der HClnnch-Böll­
Stillung, '990, S. 54. In Wc.,tberlin konsluUlcne SIch "'n .FrauenpolitlS'her runder Tiseh-. vgl. t>Z v. 
'S·9· '990. 

4 S So die Entschließung d« Europäischen Parl:uncnls 7_ur freiwIlligen SChW ..... gu5ch.ftsuntcrbccchUIIg In 

dcr EG Y. ". J. 1990 .• bgcdruclll In EuGRZ '99ö. S_ 198. Vgl . 4uch die In die gleiche Richtung "elende 
Be_~tlmmung von An. 4 Abs. J des Verf.ssungscllI ,""urfes de Runden Tische.. 

46 Ocr Voc schlag des Vorm7.endcn des Zen,,·.lr>l" dcr Juden m Deuls<hhnd. Hemz G.,linskl. ,n die 
Pc~ambd den s;.tz aufzunehmen. d~ß der Will. der Deul5"hen, In Einheit und Fneden zu leben. 5!ch 
verwJrklicht, -"" Bewußl5cm der KonllnuUat dcul<.:her GeschIChte und bosonden; emgedenk d .. 
lWlSchcn '9JJ und '9H bcg:rngencn b",splelto..:n GeW3lnalcn des N.tlon.lsozl.lismus und In der 
Achtung "oc dessen Opfem. '" der Venntworlung fur </he demokrat .. ,h. EntWIcklung und deo Schutz 
da M~n,chcnrechle •• fand bn den BCrl(ungen zum Eilltgungsvcnr>g k~1n Gehör. Diese r nlll.>lIye 
wurde voo den Grünen Im Anlr:Ig .1ul Änderung des GnmdgUtlU$ Y. 4. 9. '990. BT-Drs. ,,17780 
~ufgcgriffen. 

~7 Auch H. SteIger. W"ir SInd dlS Volk. FAZ Y. 6. l. '990, Bilder uod Zellen, gehl d,von 'U'. doß die stoUts­
und yölke" • ..:htlichc Theone der Idcnllt.l cltr ßUlldcsrcpubJik m" dcm DeuIscb.n Reich .ur die Einh", 
Dt:uuchbnd.< nICht ubcnragb.1r In. 
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garantien gründen. 4! Ein dadurch in Gang gesetztcr und mit dem Verfassungsinsti­
tut des Plebiszits auf Dauer angelegter demokratischer Lcrnprozeß würde auf der 
Basis der vorgeschlagenen Erneuerung des Grundgesetzes die Perspektive auf eine 
andere Republik eröffnen49 , deren Ziel im Sinnc der Präambel des Grundgesctz,cs 
die europäische Einigung und die Überwindung des anachronistischen, blutgetränk­
tco Nationalstaatsprinzips ist. 

48 Vgl. R . Dahrcndod, Die offene G~sellschah und ihr. ÄngSle. Rtfec;>( .uf dem >j. DcuL<chcn Sozlolog"n­
Lag, FR v. 1 J . 10. ' 990, S.7 .Im WortbUI<. 

49 Vgl. W. Helm .. , Die Ch.nce tmer g.n~ .nderen Republik, FAZ \". '0. J. 1990, Silder und Zfllcn. 
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